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mangelnder gesundheitlicher Eignung oder wegen eines begründeten Vertrau-
ensverlusts von der Funktion abberufen werden. Die Rektorin oder der Rektor 
kann die Abberufung einer Vizerektorin oder eines Vizerektors beim  Universi-
tätsrat anregen. Die Abberufung bedarf der Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder 
des Universitätsrats, der Senat ist anzuhören. Mit der Wirksamkeit der Abberu-
fung endet das Arbeitsverhältnis der Vizerektorin oder des Vizerektors zur Uni-
versität. (BGBl. I Nr. 81/2009) 

 
Senat 

 
§ 25. (1) Der Senat hat folgende Aufgaben: 
1. Erlassung und Änderung der Satzung auf Vorschlag des Rektorates; 

(BGBl. I Nr. 81/2009) 
2. Zustimmung zu dem vom Rektorat erstellten Entwurf des Entwicklungs-

plans innerhalb von zwei Monaten; stimmt der Senat nicht fristgerecht 
zu, ist der Entwicklungsplan dennoch an den Universitätsrat weiterzulei-
ten; 

3. Zustimmung zu dem vom Rektorat beschlossenen Entwurf des Organisa-
tionsplans innerhalb von zwei Monaten; stimmt der Senat nicht fristge-
recht zu, ist der Organisationsplan dennoch an den Universitätsrat wei-
terzuleiten; 

4. Änderung der Größe des Universitätsrats und Wahl von Mitgliedern des 
Universitätsrats (§ 21 Abs. 6 Z 1, Abs. 6a und Abs. 7); (BGBl. I Nr. 
81/2009) 

5. Zustimmung zur Ausschreibung für die Funktion der Rektorin oder des 
Rektors innerhalb von zwei Wochen ab Vorlage durch den Universitäts-
rat; verweigert der Senat innerhalb von zwei Wochen die Zustimmung, 
hat der Universitätsrat unverzüglich einen neuen Ausschreibungstext 
vorzulegen; stimmt der Senat neuerlich fristgerecht nicht zu, so geht die 
Zuständigkeit zur Ausschreibung auf die Bundesministerin oder den Bu-
ndesminister über. Trifft der Senat innerhalb von zwei Wochen keine 
Entscheidung, ist die Ausschreibung dennoch durchzuführen. (BGBl. I 
Nr. 81/2009) 

5a. Erstellung eines Dreiervorschlages an den Universitätsrat für die Wahl 
der Rektorin oder des Rektors unter Berücksichtigung des Vorschlages 
der Findungskommission innerhalb von längstens vier Wochen ab Vor-
lage des Vorschlages. Weicht der Senat vom Vorschlag der Findungs-
kommission ab, hat er dem Dreiervorschlag an den Universitätsrat eine 
schriftliche Begründung für seine Entscheidung anzuschließen. Bei der 
Erstellung des Dreiervorschlages ist das Diskriminierungsverbot gemäß 
dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz zu beachten. (BGBl. I Nr. 
81/2009) 

6. Stellungnahme zu den Vorschlägen der Rektorin oder des Rektors be-
züglich der Vizerektorinnen und Vizerektoren (Anzahl, Beschäftigungs-
ausmaß und Wahlvorschlag); 



 

 

 

40 

 
7. Mitwirkung bei der Abberufung von Mitgliedern des Universitätsrats, 

der Rektorin oder des Rektors sowie von Vizerektorinnen und Vizerekto-
ren; 

8. Mitwirkung an Habilitationsverfahren; 
9. Mitwirkung an Berufungsverfahren; 
10. Erlassung und Änderung der Curricula für ordentliche Studien und Lehr-

gänge (§§ 56 und 57) nach Maßgabe des § 22 Abs. 1 Z 12 und § 54 Abs. 
10; (BGBl. I Nr. 81/2009) 

11. Festlegung von akademischen Graden und Bezeichnungen für die Ab-
solventinnen und Absolventen von Universitätslehrgängen; 

12. Entscheidungen in zweiter Instanz in Studienangelegenheiten;  
13. Festlegung der Kategorien für die Zweckwidmung der Studienbeiträge 

durch die Studierenden; 
14. Einsetzung von Kollegialorganen mit und ohne Entscheidungsbefugnis 

(Abs. 7 und 8); 
15. Erlassung von Richtlinien für die Tätigkeit von Kollegialorganen; 
16. Genehmigung der Durchführung von Beschlüssen der entscheidungsbe-

fugten Kollegialorgane; 
17. Stellungnahme an das Rektorat vor der Zuordnung von Personen zu den 

einzelnen Organisationseinheiten durch das Rektorat;  
18. Einrichtung eines Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen; 
19. Nominierung eines weiblichen und eines männlichen Mitglieds für die 

Schiedskommission. (BGBl. I Nr. 81/2009) 
 

(2) Der Senat besteht aus achtzehn oder sechsundzwanzig Mitgliedern. Über 
eine Änderung der Größe des Senats entscheidet der Senat mit Zweidrittelmehr-
heit. (BGBl. I Nr. 81/2009) 

 
(3) Dem Senat gehören Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsprofes-

sorinnen und Universitätsprofessoren einschließlich der Leiterinnen und Leiter 
von Organisationseinheiten mit Forschungs- und Lehraufgaben oder Aufgaben 
der Entwicklung und Erschließung der Künste und der Lehre der Kunst, die kei-
ne Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sind, der im § 94 
Abs. 2 Z 2 genannten Gruppe einschließlich der Ärztinnen und Ärzte in Fach-
arztausbildung gemäß § 94 Abs. 3 Z 6, des allgemeinen Universitätspersonals 
und der Studierenden an. (BGBl. I Nr. 81/2009) 

 
(3a) Die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter dieser Gruppen ist folgen-

dermaßen festgelegt: 
1. gehören dem Senat achtzehn Mitglieder an: 

• Neun Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsprofessorinnen und 
Universitätsprofessoren einschließlich der Leiterinnen und Leiter von 
Organisationseinheiten mit Forschungs- und Lehraufgaben oder Auf-
gaben der Entwicklung und Erschließung der Künste und der Lehre 
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der Kunst, die keine Universitätsprofessorinnen und Universitätspro-
fessoren sind; 

• Vier Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der Universitätsdozen-
tinnen und Universitätsdozenten sowie der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs-, 
Kunst- und Lehrbetrieb einschließlich der Ärztinnen und Ärzte in 
Facharztausbildung; 

• Vier Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden; 
• Eine Vertreterin oder ein Vertreter des allgemeinen Universitätsperso-

nals. 
2. gehören dem Senat sechsundzwanzig Mitglieder an: 

• Dreizehn Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsprofessorinnen 
und Universitätsprofessoren einschließlich der Leiterinnen und Leiter 
von Organisationseinheiten mit Forschungs- und Lehraufgaben oder 
Aufgaben der Entwicklung und Erschließung der Künste und der Leh-
re der Kunst, die keine Universitätsprofessorinnen und Universitäts-
professoren sind; 

• Sechs Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der Universitätsdozen-
tinnen und Universitätsdozenten sowie der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs-, 
Kunst- und Lehrbetrieb einschließlich der Ärztinnen und Ärzte in 
Facharztausbildung; 

• Sechs Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden; 
• Eine Vertreterin oder ein Vertreter des allgemeinen Universitätsperso-

nals. 
(BGBl. I Nr. 81/2009) 
 
(4) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Senats sind folgendermaßen zu 

bestellen: 
1. Die Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsprofessorinnen und   

Universitätsprofessoren sind von  allen Universitätsprofessorinnen und 
Universitätsprofessoren (§ 97) und den Leiterinnen und Leitern von Or-
ganisationseinheiten mit Forschungs- und Lehraufgaben oder Aufgaben 
der Entwicklung und Erschließung der Künste und der Lehre der Kunst, 
die keine Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sind, 
zu wählen. (BGBl. I Nr. 81/2009) 

2. Die Vertreterinnen und Vertreter der im § 94 Abs. 2 Z 2 genannten 
Gruppe einschließlich der Ärztinnen und Ärzte in Facharztausbildung 
gemäß § 94 Abs. 3 Z 6 sind von allen Universitätsdozentinnen und Uni-
versitätsdozenten (§ 122 Abs. 3) sowie den wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Forschungs-, 
Kunst- und Lehrbetrieb einschließlich der Ärztinnen und Ärzte in Fach-
arztausbildung gemäß § 94 Abs. 3 Z 6 zu wählen. An den Universitäten 
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gemäß § 6 Z 1 bis 15 muss den Gewählten zumindest eine Person mit 
Lehrbefugnis (venia docendi) angehören. (BGBl. I Nr. 81/2009) 

3. Die Vertreterinnen und Vertreter des allgemeinen Universitätspersonals 
sind von allen Angehörigen des allgemeinen Universitätspersonals mit 
Ausnahme der Ärztinnen und Ärzte in Facharztausbildung gemäß § 94 
Abs. 3 Z 6 zu wählen. (BGBl. I Nr. 81/2009) 

4. Die Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden sind zu entsenden (§ 
23 Abs. 1 des Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetzes 1998 
– HSG 1998, BGBl. I Nr. 22/1999) (BGBl. I Nr. 81/2009) 

 
(4a) Bei der Erstellung der Wahlvorschläge für die zu wählenden Vertrete-

rinnen und Vertreter der Gruppen gemäß Abs. 4 Z 1, 2 und 3 ist § 11 Abs. 2 Z 3 
des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes sinngemäß anzuwenden. In die Wahl-
vorschläge für die zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter der Gruppen ge-
mäß Abs. 4 Z 1, 2 und 3 sind daher pro Gruppe mindestens 40 vH Frauen aufzu-
nehmen. Sämtliche von der Wahlkommission zugelassenen Wahlvorschläge 
sind dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen vorzulegen. Dieser hat bin-
nen einer Woche zu entscheiden, ob der Wahlvorschlag einen ausreichenden 
Frauenanteil vorsieht. Entscheidet der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfra-
gen, dass nicht ausreichend Frauen auf dem Wahlvorschlag enthalten sind, hat er 
die Einrede der Mangelhaftigkeit des Wahlvorschlages an die Schiedskommissi-
on zu erheben. Entscheidet die Schiedskommission, dass die Einrede zu Recht 
erhoben wurde, hat die Wahlkommission den Wahlvorschlag an die wahlwer-
bende Gruppe zur Verbesserung zurückzuweisen. (BGBl. I Nr. 81/2009) 

 
(5) Die Funktionsperiode des Senats beträgt drei Jahre und beginnt mit dem 

1. Oktober des betreffenden Jahres. (BGBl. I Nr. 81/2009) 
 
(6) Der Senat ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der Mitglieder 

anwesend ist. Er entscheidet mit Stimmenmehrheit, sofern in diesem Bundesge-
setz nicht anderes bestimmt ist. 

 
(7) Vom Senat können zur Beratung oder Entscheidung einzelner seiner 

Aufgaben Kollegialorgane eingerichtet werden. 
 
(7a) Bei der Zusammensetzung der vom Senat eingerichteten Kollegialorga-

ne ist § 11 Abs. 2 Z 3 des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes sinngemäß anzu-
wenden. Den vom Senat eingerichteten Kollegialorganen haben daher mindes-
tens 40 vH Frauen anzugehören. Bei Nichteinhaltung der erforderlichen Frauen-
quote kann der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen die Einrede der un-
richtigen Zusammensetzung erheben. (BGBl. I Nr. 81/2009) 

 
(8) Für folgende Angelegenheiten sind entscheidungsbefugte Kollegialorga-

ne einzusetzen: 
1. Habilitationsverfahren (§ 103), 
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2. Berufungsverfahren (§ 98),  
3. Studienangelegenheiten gemäß § 25 Abs. 1 Z 10.  

Für die Beschlussfassung über die Einsetzung eines Kollegialorgans gemäß Z 1 
und 2 ist neben den sonstigen Beschlusserfordernissen eine Mehrheit der anwe-
senden Mitglieder der Gruppe gemäß Abs. 4 Z 1 einschließlich der sonstigen 
Mitglieder des Senats mit venia docendi erforderlich. (BGBl. I Nr. 81/2009) 

 
(9) Die Zahl der Mitglieder der Kollegialorgane gemäß Abs. 8 darf die Hälf-

te der Zahl der Senatsmitglieder nicht überschreiten. In den Kollegialorganen 
gemäß Abs. 8 Z 3 stellen die Studierenden mindestens ein Viertel der Mitglie-
der. Die Kollegialorgane gemäß Abs. 7 haben in ihrer Zusammensetzung der 
Relation der Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Gruppen im Senat zu 
entsprechen. 

 
(10) Die Kollegialorgane gemäß Abs. 7 und Abs. 8 Z 3 sind längstens für die 

Dauer der Funktionsperiode des Senats einzurichten. Diese Kollegialorgane sind 
an die Richtlinien des Senats gebunden und entscheiden in dessen Namen. Der 
Senat kann eine gemäß Abs. 7 erteilte Entscheidungsvollmacht jederzeit wider-
rufen. Die Beschlüsse der Kollegialorgane gemäß Abs. 7 und Abs. 8 Z 3 bedür-
fen der Genehmigung des Senats. 

 
(11) Bei der Festlegung der Kategorien für die Zweckwidmung der Studien-

beiträge durch die Studierenden gemäß Abs. 1 Z 13 hat der Senat jedenfalls eine 
von den Vertreterinnen und Vertretern der Studierenden im Senat bestimmte Ka-
tegorie zu berücksichtigen. 

 
 

2. Unterabschnitt 
Forschungsförderung, Auftragsforschung und Vollmachten 

 
Forschungsförderung und Auftragsforschung 

 
§ 26. (1) Die Angehörigen des wissenschaftlichen und künstlerischen Uni-

versitätspersonals sind berechtigt, in ihrem Fach auch Forschungsvorhaben oder 
künstlerische Arbeiten an der Universität durchzuführen, die nicht aus dem 
Budget der Universität, sondern aus Forschungsaufträgen Dritter, aus Mitteln 
der Forschungsförderung oder aus anderen Zuwendungen Dritter finanziert wer-
den. Die Durchführung solcher Vorhaben zählt zur Universitätsforschung. 
 

(2) Voraussetzung für die Durchführung eines Vorhabens gemäß Abs. 1 an 
der Universität ist, dass 

1. die Erfüllung der Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis,  
2. die Erfüllung der Aufgaben der betreffenden Organisationseinheit der 

Universität in der Forschung oder in der Entwicklung und Erschließung 
der Künste sowie im Lehrbetrieb und  


